
AZ.: 640/2020

V E R O R D N U N G
des Gemeinderates der Gemeinde Albeck vom 03. Juli 2020, Zahl: 640/II/2020, mit 

welcher Maßnahmen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs erlassen werden

Gemäß der §§ 14 und 15 der Kärntner Allgemeinden Gemeindeordnung – K-AGO, 
LGBl. Nr. 66/1998 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 25/2017 in Verbindung mit §§ 
43, 44, 52 lit. a Ziff. 13b, 54 und 94d Ziff. 4a der Straßenverkehrsordnung 1960-
StVO, BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 42/2018 wird verordnet: 

§ 1
Halte- und Parkverbot

Bei der Verbindungsstraße Sonnenstraße, Grundstücke 39/3 und 1744, KG 72335 
Sirnitz, ausgehend von der Zufahrt Volksschule  bis zur Einbindung in den Leitenweg  
auf eine Länge von 150 m wird an der beiden Straßenseiten ein Halte- und 
Parkverbot verfügt, mit der im § 2 festgelegten Ausnahmen. 

Bei der Verbindungsstraße Schlossweg,  Grundstücke Nr. 1724/1, KG. 72329 St. 
Leonhard und 722/1, KG. 72301 Albeck von der Zufahrt zum Sportplatzparkplatz auf 
eine Länge von 150 m Richtung Schloß Albeck wird an beiden Straßenseiten ein 
Halte- und Parkverbot verfügt, mit der im § 2 festgelegten Ausnahmen.

Bei der Verbindungsstraße Steingartenweg, Grundstück Nr. 1252/5, KG. 72313 
Großreichenau, ausgehend vom Ende des nordöstlich gelegenen Parkstreifens des 
Gasthofes zur Bauernstub`n bis zum Grundstück Nr. 1252/1, KG. 72313 
Großreichenau wird an beiden Straßenseiten ein Halte- und Parkverbot verfügt, mit 
der im § 2 festgelegten Ausnahmen.

§ 2
Kennzeichnung

Die Gemeinde Albeck hat diese Verordnung gemäß den Bestimmungen des § 44 der 
Straßenverkehrsordnung (StVO 1960) BGBl. 159/60, in der geltenden Fassung, durch 
die Aufstellung des Vorschriftszeichens gemäß § 52 lit. a Ziff. 13b der STVO „Halten 
und Parken verboten“ sowie durch Zusatztafeln gem. § 54 StVO 1960 
(„ANFANG, ENDE) – Ausgenommen Fahrzeuge von Personen im 
Feuerwehreinsatz  an den in § 1 angeführten Standorten kundzumachen.
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§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit der Aufstellung der entsprechenden 
Straßenverkehrszeichen in Kraft.

§ 4
Strafbestimmungen

Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 99 der Straßenverkehrsordnung 
1960, BGBl. 159/1960, in der geltenden Fassung, geahndet

Die Bürgermeisterin
Anna Zarre
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